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Träger der Johann-Peter-Hebel-Gedenkplakette 2021
Bekanntgabe außerhalb der Hebelfeierlichkeiten

Das Hebelfest am 10. Mai und auch alle anderen 
Feierlichkeiten zu Johann Peter Hebels Geburts-
tag müssen wie letztes Jahr auch in diesem Mai 
leider aufgrund der Einschränkungen der Coro-
na-Pandemie entfallen.

Gemeinderat und Kulturausschuss („Hebelkom-
mission“) sind sich einig, den gewählten Plaket-
tenträger 2021 anlässlich Hebels Geburtstag am 
10. Mai bekanntzugeben. Die Verleihung wird in 
einer gesonderten Veranstaltung am 18. Septem-
ber 2021 – je nach den dann bestehenden Ein-
schränkungen für Veranstaltungen- angestrebt.

Seit 1960 alljährlich am Hebelabend verleiht 
die Gemeinde Hausen im Wiesental die 
Johann-Peter-Hebel-Gedenkplakette an Frauen und Männer, die sich um das Vermächtnis 
unseres Dichters Johann Peter Hebel oder um die alemannische Mundart in Wort und Schrift 
oder um die Erhaltung des heimatlichen Volkstums besondere Dienste erworben haben.

In diesem Jahr verleiht die Gemeinde Hausen im Wiesental die Johann-Peter-Hebel-Gedenk-
plakette 2021 an 

Dominik Wunderlin
(Basel, Schweiz)

ehemals Vizedirektor des Basler Museum der Kulturen und Stiftungsrat 
der Basler Hebelstiftung

für seine Verdienste um Johann Peter Hebel, seinem Engagement in der Basler Hebelstiftung 
und im Hebelbund Lörrach in der Vernetzung mit der Hausener Hebelstiftung, oftmals als ver-
sierter Exkursionsleiter bei gemeinsamen Unternehmungen und insbesondere seiner wissen-
schaftlichen, kreativen und verantwortlichen Mitwirkung bei der Einrichtung des Hebelwander-
wegs zwischen der Wieseqelle am Feldberg und Basel.

Wir gratulieren ganz herzlich.

Für Gemeinderat und Hebelkommission

Martin Bühler,
Bürgermeister

© Gemeinde Hausen im Wiesental
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Notrufnummern, Bereitschaftsdienste, wichtige Rufnummern
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag, Dienstag, Donnerstag   8 - 12 Uhr 
Mittwoch               14 - 18 Uhr
Freitag        7 -12 Uhr

Recycling-Hof Schopfheim, Lusring 10
Es werden folgende Wertstoffe angenommen:
Sortenreines Papier (ungebündelt), Mischpapier (ungebün-
delt), Kartonage, Hohlglas, Altmetall, Aluminium, Möbel-
holz, Elektronikschrott, Haushaltsbatterien, Sanitärkeramik, 
Altkleider. Öffnungszeiten: Di 8-12 Uhr, Mi. 14-17 Uhr, Do 
14-17 Uhr, Sa 8-14 Uhr.
Recyclinghof Zell, Riedicher Straße 17 
Dienstag 09:00 - 12:00 Samstag 09:00 - 13:00 
Mittwoch 17:00 - 19:00

Eintritt nur nach vorheriger Terminvereinbarung

Montag,10.05.21 Gelber Sack
Freitag, 14.05.21 Restmüllabfuhr

Samstag, 15.05.21
Papiersammlung Vereine

Polizei/Notruf                      110  
Feuerwehr und Rettungsdienst                    112      
Krankentransport                                     19222  
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:          0180322255535
Gas        66 90 86  
Energiedienst AG Service-Nr.               07623 92-1800 
Störungs-Nr.                                   07623 92-1818  
Diakonisches Werk Schopfheim kirchl. 
Sozialarbeit, allg. Lebensberatung, Sozialberatung       2720
Zeugenhilfe (Opfer-Zeugenbetreuung)  
LG Waldshut-Tiengen                         07751/881 309
Krankenhaus Schopfheim    395-0   
Giftnotruf Freiburg          0761/270-4361  
Drogen- Jugendberatung               07621/2085  
Telefon-Seelsorge      0800/1110111   
Hospizgruppe Schopfheim: Ehrenamtliche 
Begleitung schwerkranker und sterbender 
Menschen, Entlastung der Angehörigen. Sie 
erreichen uns unter der Tel.-Nr   07622-697596-0 
e-mail: hospiz-schopfheim@gmx.de 
Bereitschaftsdienst Tierärzte: Für Notfälle außerhalb der Sprech-
zeiten an Werktagen / Feiertagen und Wochenenden sind die er-
reichbaren Praxen und Kliniken auf  www.tiernotdienst-loerrach.de        
aufgeführt und über die zentrale Notdienstnummer   
07621 3528   zu erreichen       
DRK:   Menue-Service (Mahlzeitend. Tiefkühlfrisch)   07621 / 151549     

I-punkt der Fritz-Berger-Stiftung Zell im Wiesental: 
Bürgerheim, Hans-Fräulin-Platz 2                07625 / 9188775
Mittwochs von 9 bis 13 Uhr
Rechtliche Betreuungen/SKM       07622/671717-0 
Kinder-Jugendtelefon 
(Mo-Fr 14.00 Uhr bis20.00 Uhr kostenlos) 0800 / 1110333       
Kinderschutzbund Schopfheim Büroz. Mo, 
Mi, Do, Fr  v. 9-11 Uhr, psych. Beratung von 
Kindern, Jugendlichen und Eltern, Tagesmütter-
und Babysittervermittlung   63929 
Polizeirevier Schopfheim           66698-0  
Psychologische Beratungsstelle         5800    
Zufluchtsort für mißhandelte Frauen und 
ihre Kinder, Tag und Nacht erreichbar unter:   07621/49325
Caritasverband für den Landkreis Lörrach e.V.:
Demenzberatungsstelle , Graziella Scholer, 
Haagenerstraße 15a, 79539 Lörrach,     07621/9275-21
Häuslicher Betreuungsdienst und Betreuungsgruppen für Men-
schen mit Demenz, Carola Behringer, Haagenerstraße 15a, 
79539 Lörrach,          07621/9275-25
CURARE gGmbH Ambulante Dienste des Evang. Sozialwerks 
Wiesental e.V. in Schopfheim & Umgebung Tel.: 07622 3900-138
info@curare-wiesental.de  www.curare-wiesental.de
Blaues Kreuz LörrachBeratung und Selbsthilfegruppen für Men-
schen mit Alkoholproblemen und deren Angehörige 
Pestalozzistr.11, 79540 Lörrach-StettenAnmeldung über Tel. 
07621 / 44612 oder Mail: regiopsbloe@web.de

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Landkreis Lörrach
Teilweise gab es in der Vergangenheit für die augen-, kinder- und HNO-ärztlichen Notfalldienste noch 0180er Rufnummern. Diese wer-
den ab sofort über die bundesweite Rufnummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt.Anruf ist kostenlos. Öffnungs-
zeiten der Notfallpraxis in Schopfheim: Kreiskrankenhaus Schopfheim Schwarzwaldstr. 40  79650 Schopfheim. Öffnungszeiten Sa, So 
und an Feiertagen 9 – 13 Uhr und 16 – 19 Uhr. Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt brauchen und nicht 
bis zur nächsten Sprechstunde warten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da, den Sie während der Öffnungszeiten 
ohne vorherige Anmeldung direkt aufsuchen können.

Flüchtlingsbetreuung Hausen im Wiesental

Caritas Flüchtlingsbetreuung 
Bläsiweg 9
79650 Schopfheim

Christine Scheller      mob.: 0151 61617795
Email: christine.scheller@caritas-loerrach.de

Moevi Akue mob.: 0151 61617726    Tel.:  07621 410-5463   
Email: moevikonto.akue@caritas-loerrach.de

Sprechstunde: 
Die Sprechstunde fällt bis auf weiteres aufgrund der Coronapandemie aus.Die Sprechstunde ist mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr nach Terminabsprache

Notdienstplan vom 10.05.2021 bis 16.05.2021
für 114 - Bad Säckingen-Schopfheim

Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, Villastr. 1, 70190 Stuttgart Stand: 05.05.2021 06:43 Uhr

Montag, 10.05.2021:
Bahnhof-Apotheke Schopfheim Tel.: 07622 - 81 34
Scheffelstr. 12, 79650 Schopfheim Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr

Dienstag, 11.05.2021:
Stadt-Apotheke Wehr Tel.: 07762 - 5 22 80
Hauptstr. 69, 79664 Wehr, Baden Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr

Mittwoch, 12.05.2021:
Wiesental-Apotheke Zell Tel.: 07625 - 9 26 20
Schopfheimer Str. 5, 79669 Zell im Wiesental Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr

Donnerstag, 13.05.2021:
Apotheke am Wehrahof Tel.: 07762 - 7 08 97 46
Hauptstr. 4-6, 79664 Wehr, Baden Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr

Freitag, 14.05.2021:
Adler-Apotheke Brennet Tel.: 07761 - 89 79
Basler Str. 18 - 20, 79664 Wehr, Baden (Öflingen) Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr

Samstag, 15.05.2021:
Agathen-Apotheke Fahrnau Tel.: 07622 - 6 33 43
Blasistr. 25, 79650 Schopfheim (Fahrnau) Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr

Sonntag, 16.05.2021:
Hebel Apotheke Stübler Tel.: 07622 - 80 42
Hebelstr. 16 A, 79688 Hausen im Wiesental So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Seite 1 von  1Diese tagesaktuellen Daten unterliegen einem ständigen Änderungsservice. https://www.lak-bw.de/notdienstportal
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Amtliche Bekanntmachungen
Gemeindeverwaltung:

Zweckverband Musikschule
Mittleres Wiesental

S a t z u n g
über die Erhebung von Gebühren

(Musikschulgebührensatzung)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der  
§§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG), jeweils in der aktuell gültigen 

Fassung, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule Mittleres Wiesental am 
22.04.2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Gebührenpflicht

(1) Für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen der Musikschule werden Gebühren nach dem anliegenden Ge-
bührenverzeichnis erhoben.

(2) Die monatliche Unterrichtsgebühr bezieht sich je nach gebuchter Unterrichtsdauer und Unterrichtsform auf eine 
Semestergebühr, die auch in 6 gleichen Monatsraten gezahlt werden kann. 

(3) Für Kurse in Ergänzungsfächern werden keine Gebühren erhoben, wenn der/die Schüler/in an der Musikschule 
im Hauptfach unterrichtet wird. In besonderen Fällen können hier Ausnahmen zugelassen werden.

(4) Schüler, die außerhalb der Gemeinden Steinen, Schopfheim, Maulburg und Hausen wohnen, müssen einen 
Zuschlag auf die Unterrichtsgebühren bezahlen.

§ 2 Gebührenschuldner

Zur Zahlung sind die Teilnehmer, bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter, verpflichtet.

§ 3 Anmeldung - Probezeit - Kündigung

(1) Ab dem 1.9.2021 sind Anmeldungen zu Beginn des Semesters zum 1.9. bzw. 1.3. des Jahres möglich. 
Die Probezeit beträgt einen Monat bzw. 4 Unterrichtseinheiten. Innerhalb der Probezeit ist eine Kündi-
gung mit einer Frist von 3 Tagen zum Ende der Probezeit möglich. Wird der Unterricht nicht zum Se-
mesterende gekündigt, verlängert sich die Unterrichtsvereinbarung automatisch um weitere 6 Monate.  

(2) Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum 31.8. bzw. 28./29.2. des Jahres.

§ 4 Fälligkeit

(1) Die Unterrichtsgebühren sind monatlich im Voraus zu entrichten. 

(2) Bei Abmeldung sind die Gebühren bis einschließlich letzter Monat des Musikschuljahres bzw. zum Semeste-
rende zu zahlen.

§ 5 Ermäßigungen

(1) Beim gleichzeitigen Besuch der Musikschule werden folgende Geschwister-ermäßigungen gewährt:

- beim 2. Kind  10 %
- beim 3. Kind   20 %
- beim 4. Kind  30 %
- ab dem 5. Kind 40 %

(
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Amtliche Bekanntmachungen

2) Bezieht der Gebührenschuldner (siehe § 2) Arbeitslosengeld, Grundsicherung oder Unterstützung nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz, wird auf Antrag eine Ermäßigung von 50 % gewährt.

 Eine zusätzliche Geschwisterermäßigung ist in diesem Fall nicht vorgesehen.

(3) Für das gebührenpflichtige Ergänzungsfach, die Instrumentenmiete und die Anmeldegebühr wird keine Ermäßigung 
gewährt. 

§ 6 Räumlichkeiten, Unterrichtsgebäude

(1)  Der Unterricht findet in den Unterrichtsgebäuden der Musikschule und in den von den Gemeinden Steinen, Schopf-
heim, Maulburg und Hausen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten statt.

(2)  Falls aufgrund höherer Gewalt die Räumlichkeiten für die Musikschule nicht nutzbar sind, können die Unterrichts-
stunden, soweit die technischen Voraussetzungen bei den Schülern gegeben sind, Online gehalten werden.

§ 7 Angebote im Online-Unterricht

(1) Unterricht in Kursen (z.B. Theorieunterricht, Music Production, …) können zum Teil auch Online angeboten werden.

(2)  Bei längerer Erkrankung einer Lehrkraft oder eines Schülers, bei dem ein persönlicher Kontakt nicht möglich ist, 
können übergangsweise auch Online-Stunden vereinbart werden.

(3)  Bei Ausfall des Unterrichts aufgrund höherer Gewalt, kann die Musikschule für einen begrenzten Zeitraum den Un-
terricht komplett auf Online-Unterricht umstellen, sofern die technischen Voraussetzungen bei den Schülern gege-
ben sind. Ist kein Online-Unterricht möglich, werden Nachholstunden vereinbart.

§ 8 Ferien und Ausnahmeregelungen

Während der Schulferien in Baden-Württemberg (bewegliche Ferientage sind teilweise kommunal geregelt und betreffen 
nur die jeweilige Kommune) und an gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Die Unterrichtsgebühr ist unabhän-
gig von den Ferien eine Semestergebühr, die monatlich zu 6 gleichen Raten gezahlt werden kann. Im Übrigen gelten die 
entsprechenden Bestimmungen der Schulordnung.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntgabe dieser Satzung gegenüber dem Zweckver-
band Musikschule Mittleres Wiesental geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll 
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Anlage zu § 1 Abs. 1 der Musikschulgebührensatzung   (gültig ab 1.1.2021)

Unterrichtsgebühren   Euro

Klassenunterricht:

Spielraum Musik (40 Minuten)  27,--
Musikalische Früherziehung,
Grundausbildung  27,--
Babykurs  25,--
Instrumentenkarussell (einschl. Leihgebühr) 34,--
Ballett  27,--
Kleingruppe ab 5 Schüler 45 Min.  27,--
ab 6 Schüler 60 Min.  27,--

Gruppenunterricht:
2 Schüler 30 Min.  40,--
2 Schüler 45 Min.  60,--
3 Schüler 45 Min.  40,--
4 Schüler 45 Min.  30,--
4 Schüler 60 Min.  40,--

Einzelunterricht:
1 Schüler 45 Min.  108,--
1 Schüler 30 Min.  72,--
1 Schüler 15 Min. (in Verbindung mit anderer 36,-- 
Unterrichtsform)

Erwachsene Einzelunterricht:
Unterrichtsabonnement  310,-- 
(10 Termine á 30 Min. nach Absprache)

Erwachsene Gruppenunterricht:
10 Termine á 45 Min.
bis 3 Teilnehmer  180,--
ab 4 TN  140.--
ab 6 TN á 60 Min.  140,--

Anlage zu § 1 Abs. 1 der Musikschulgebührensatzung   (gültig ab 1.9.2021)

Anmeldungen sind zu Beginn des Semesters zum 01.09. bzw. 01.03. des Jahres möglich. Die Probezeit bei 
Neuanmeldungen beträgt einen Monat bzw. 4 Unterrichtseinheiten. Innerhalb dieser Zeit ist eine Kündigung 
zum Ende des Monats möglich. Wird der Unterricht nicht zum Semesterende gekündigt, verlängert sich die 
Unterrichtsvereinbarung automatisch um weitere 6 Monate.

Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum 31.08. bzw. 28./29.02. des Jahres.
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Unterrichtsgebühren (in €)  pro  pro 
     Monat  Semester
Klassenunterricht:

Spielraum Musik (40 Minuten)  27,--  162,--
Musikalische Früherziehung,
Grundausbildung  27,--  162,--
Babykurs  25,--  150,--
Instrumentenkarussell (einschl. Leihgebühr)  34,--  204,--
Ballett  27,--  162,--
Kleingruppe ab 5 Schüler 45 Min.  27,--  162,--
ab 6 Schüler 60 Min.  27,--  162,--

Gruppenunterricht:
2 Schüler 30 Min.  40,--  240,--
2 Schüler 45 Min.  60,--  360,--
3 Schüler 45 Min.  40,--  240,--
4 Schüler 45 Min.  30,--  180,--
4 Schüler 60 Min.  40,--  240,--

Einzelunterricht:
1 Schüler 45 Min.  108,--  648,--
1 Schüler 30 Min.  72,--  432,--
1 Schüler 15 Min. (in Verbindung mit anderer  36,--  216,-- 
Unterrichtsform)

Erwachsene Einzelunterricht:
Unterrichtsabonnement  310,-- 
(10 Termine á 30 Min. nach Absprache)

Erwachsene Gruppenunterricht:
10 Termine á 45 Min.
bis 3 Teilnehmer  180,--
ab 4 TN  140.--
ab 6 TN á 60 Min.  140,--

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeindeverwaltung:

Öffentliche Zahlungsaufforderung

Am 15. Mai 2021 sind zur Zahlung fällig:

1. Grundsteuer 2021 – 2. Rate
2. Gewerbesteuer 2021 – Vorauszahlung 2. Rate

Die zu entrichtenden Beträge sind aus dem jeweils zuletzt ergangenen Steuerbescheid ersichtlich.

Wir bitten den Zahlungstermin einzuhalten. Die Gemeindekasse ist nach Ablauf der Frist verpflichtet die gesetzlichen 
Säumniszuschläge und gegebenenfalls Betreibungskosten zu erheben.

Diese Zahlungsaufforderung gilt als öffentliche Mahnung 
(§ 14 Abs. 2 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz). 
Persönliche Erinnerung erfolgt nicht. Auf die Möglichkeit des Einzugsverfahrens wird hingewiesen.
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Kostenloses Corona-Schnelltestangebot für Bürgerinnen und Bürger 

Ab 10.05.2021 kann das örtliche kostenlose Schnelltestangebot in der Gemeinschaftspraxis Dr. Gürtler/Dr. 
Lambert aufgrund des Einsatzes in der Impfstrategie nicht mehr angeboten werden.

Ortsnahe Möglichkeiten für kostenlose Antigen- Schnelltests mit Testbescheinigungen: 

Schopfheim: DRK- OV Schopfheim:
  Wo:   DRK, Lusring 3, Schopfheim
  Wann:  Montag, Mittwoch, Donnerstag:  16:00 – 19:00 Uhr
    Samstag:    10:00 – 14:00 Uhr

  Hirsch-Apotheke:
  Wo:   Hebelstr. 9a Schopfheim:
  Wann:   Montag bis Samstag    08.00 – 12:00 Uhr 
    Dienstag und Freitag   13:00 – 17:00 Uhr

Zell im Wiesental:
  DRK OV Zell im Wiesental:  
  Wo:   Zell im Wiesental-Atzenbach, Halle Atzenbach, Todtnauerliweg
  Wann:   Montag, Mittwoch   17.30 – 19:00 Uhr
     Samstag:    10:00 – 12:00 Uhr

Betriebliche Testungen der Arbeitgeber ab 3.5.2021:
Seit dem 3.5. 2021 dürfen auch Arbeitgeber ihren Beschäftigten im Rahmen der betrieblichen Testungen 
(Selbsttests, Antigenschnelltests) Testbescheinigungen über ihr geschultes Personal ausstellen (§ 4a Coro-
na VO).
Bescheinigungen über das negative Schnelltestergebnis gelten 24 Stunden als Nachweis für die Inanspruch-
nahme von Dienstleistungen, z. B. Friseur oder als Zugangsberechtigung für Einrichtungen, Geschäfte die 
die Vorlage der Bescheinigung vorschreiben.

Gemeindeverwaltung Hausen im Wiesental, Hauptamt

Informationen der Gemeindeeinrichtungen
Gemeindeverwaltung:

Häuserschmuck Hebelfest 2021 
Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, zum bedauerlicherweise abgesagten Hebelfest am 10.05.2021 
Ihre Häuser zu schmücken. 

Für den Häuserschmuck können Tannenzweige vom 07. bis 09. Mai 2021 unentgeltlich bei dem Bauhof, 
Baldersau, abgeholt werden.

-Gemeindeverwaltung Hausen im Wiesental-

Ende des amtlichen Teils
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Aus der Gemeinde
Recherchiert und aufbereitet werden die Folgen zu diesem Thema 

vom Hausener Heimatforscher und Philatelisten Elmar Vogt, lesen Sie heute Folge 39

Geschichte(n) aus dem Gemeindearchiv, 
Hebelhaus/Literaturmuseum und der Ortsgeschichte (39) 

 
»Das Liedlein vom Kirschbaum« 

von Johann Peter Hebel  
   

Der lieb Gott het zuem Früehlig gseit: 
»Gang, deck im Würmli au si Tisch!« 
Druf het der Chriesbaum Blätter treit, 
vil tausig Blätter grüen und frisch. 
 

  
 

Und´s Würmli us em Ei verwacht´s, 
´s het gschlofen in sim Winterhus.  
E streckt si, und sperrt´s Müüli uf 
und ribt di blöden Augen us. 
 

  
 

Und druf se het´s mit stillem Zahn  
am Blättli gnagt enanderno 
und gseit: »Wie isch das Gmües so guet! 
Me chunnt schier nimme weg dervo.« 
 

  

Und wieder het der lieb Gott gseit: 
»Deck jez im Immli au si Tisch«. 
Druf het der Chriesbaum Blüte treit, 
viel tausig Blüte wiiß und frisch. 
 

  
 

Und´s Immli sieht´s und fliegt druf los, 
früeih in der Sunne Morgeschin. 
Es denkt: »Das wird mi Caffi si; 
si henn doch chosper Porzelin. 
 

  
 

Wie sufer sin die Chächeli gschwenkt!« 
Es streckt si troche Züngli dri. 
Es trinkt und seit: »Wie schmeckt´s so süeß,  
do muß der Zucker wohlfeil si.« 

Der lieb Gott het zum Spötlig gseit: 
»Ruum ab, si hen jez alli gha!« 
Druf het e chüele Bergluft gweiht, 
und´s het scho chleini Riife gha. 
 

Der lieb Gott het zum Summer gseit: 
»Gang, deck im Spätzli au si Tisch!« 
Druf het de Chriesbaun Früchte treit, 
viel tausig Chriesi rot und frisch. 
 

Und d´Blättli werde gel und rot 
Und fallen eis im andere, no, 
und was vom Boden obsi chunnt, 
muß au zum Bode nidsi go. 

Und´ s Spätzli seit: »Isch das der Bricht? 
Do sitzt me zue, und frog nit lang. 
Das git mer Chraft in Markund Bei 
und stärcht mer d´Stimm zum neue Gsang.« 

De lieb Gott het zum Winter gseit: 
»Deck weidli zue, was übrig ist.« 
Druf het der Winter Flocke gstreut - 
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Kath. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach

Evang. Kirchennachrichten Hausen-Raitbach

Kirchliche Nachrichten

Keine aktuellen Meldungen vorliegend

Sonntag, 09.05.2021   6. Sonntag der Osterzeit
 
Hausen 09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Beauftragung des Gemeindeteams St. 

Josef / Pfarrer Latzel
 
Montag, 10.05.2021   Montag der 6. Osterwoche
 
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Dienstag, 11.05.2021   Dienstag der 6. Osterwoche
 
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Mittwoch, 12.05.2021   Hl. Pankratius
 
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
Tegernau 18:30 Uhr Eucharistiefeier / Pfarrer Latzel
 
Donnerstag, 13.05.2021   Christi Himmelfahrt
 
Hausen 10:00 Uhr Eucharistiefeier für die Seelsorgeeinheit zu Christi 

Himmelfahrt mit Einführung der neuen Wortgottesdienstleiter 

- Freiluftgottesdienst - bei schlechtem Wetter findet der 

Gottesdienst in Höllstein St. Maria statt. / Pfarrer Latzel
 
Freitag, 14.05.2021   Freitag der 6. Osterwoche
 
Hausen 18:00 Uhr Rosenkranz
 
Sonntag, 16.05.2021   7. Sonntag der Osterzeit
 
Hausen 09:00 Uhr Eucharistiefeier / Pfarrer Latzel
Maulburg 10:30 Uhr Kleinkindwortgottesdienst - Aufgrund der Corona-

Vorsichtsmaßnahmen bitte um kurze Anfrage, ob der 

Gottesdienst stattfindet (Tel. 07627/8150) / Frau Hein

Für die Mitfeier der Gottesdienste in unseren Kirchen müssen alle Mitfeierenden den vorgeschriebenen Mindestabstand 
wahren, ihre Kontaktdaten angeben und während des Gottesdienstes einen medizinischen Nasen-Mund-Schutz/ 
FFP2-Masken tragen. Mit Erkältungssymptomen können sie nicht am Gottesdienst teilnehmen. Sofern die 7-Tages 
Inzidenzzahl vor Ort 150 überschreitet, werden wir unsere öffentlichen Gottesdienste wieder aussetzen und zum 
Streaming unserer sonntäglichen Gottesdienste zurückkehren. Wir danken für Ihr Verständnis.

Himmelfahrt und Ostern
Das Fest der Himmelfahrt Christi war in den ersten Jahrhunderten mit dem Osterfest verbunden. 
Seit dem vierten Jahrhundert entwickelte sich ein eigenständiges Fest daraus.
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Vereine berichten

Welche Anstöße kann uns Christi Himmelfahrt geben?

Dadurch dass Jesus gegangen ist, sind wir zur Selbstständigkeit in seiner Nachfolge aufgerufen. 
War die österliche Zeit noch geprägt von Erscheinungen des Auferstandenen Jesus Christus, den die 
Jünger auch noch etwas fragen konnten, bei dem sie sich vergewissern konnten, müssen Sie dies 
jetzt füreinander tun – ohne ihn. Dieser Reifungsschritt zeichnete sich in den letzten Erscheinungen 
schon ab. Jesus erscheint in der täglichen Arbeit der Apostel und Jünger. Er hat zwar schon ein 
Feuer mit Brot und Fisch zum gemeinsamen Mahl gerichtet – aber es fehlt noch der eigene Beitrag 
von Petrus, Johannes, Thomas, Nathanael und den anderen. So bittet der Auferstandene sie: „Bringt 
von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.“ (Joh 21, 10)

Darauf weist uns die Himmelfahrt Jesu hin: wir müssen nun mit unseren eigenen Initiativen und 
Handlungen und Worten zum Gelingen des Lebens aller und des unseren beitragen. Damit überall 
das Reich Gottes erlebbar wird. Und wir sind dazu auch in der Lage.
Andreas Leimpek-Mohler, Diakon

Kath. Pfarrbüro St. Josef – Schulstraße 6 – 79688 Hausen im Wiesental
Pfarrbüro-Sprechzeiten: Montag 9 – 11 Uhr, Mittwoch 16 – 18 Uhr 
Tel. 07622-3438, Fax 07622-668797 E-Mail: pfarrbuero.hausen@kath-mittleres-wiesental.de
www.kath-mittleres-wiesental.de 

Kirchliche Nachrichten

Museumsgesellschaft 
Schopfheim – 
Mitgliederversammlung entfällt
Auf Grund der aktuellen Corona-Situation kann lei-
der auch in diesem Jahr die Mitgliederversammlung 
der Museumsgesellschaft nicht stattfinden.Sollte sich 
zu einem späteren Zeitpunkt eine Terminmöglichkeit 
ergeben, werden wir Sie rechtzeitig informieren. Wir 
danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis ... und bleiben 
Sie gesund.

Harald Klemm, 
1. Vorsitzender

1100
Hausener Haushalte erreichen Sie mit Ihrer

Anzeige in der

Hausener Woche
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Sonstiges Wissenswertes

Neues aus der Hebelstraße
In dieser Kolumne kommentiert Wernfried Hübschmann 
aktuelle Ereignisse mit spitzer Feder und mildem 
Augenzwinkern.

Das Rätsel der Wurzel
Den ersten Mai kann ich mir eigentlich nur in Kombination 
mit herrlichem Sonnenschein vorstellen, mit Kaiserwetter 
also, nur ohne Kaiser. Dass es diesmal anders kam, hat mich 
verwirrt und sehr traurig gemacht. Dauerregen ist so etwas 
wie Ausgangssperre von ganz oben. Überhaupt passieren 
zurzeit viele Dinge, die mich verwirren: Armin Laschet 
holt Friedrich Merz in sein Wahlkampfteam! Das ist so, als 
würde Joe Biden Donald Trump als Integrationsbeauftragten 
engagieren. Oder als Botschafter nach Mexiko schicken. 
Überhaupt die K-Frage. Olaf Scholz wirkt so kämpferisch 
wie eine Weinbergschnecke, die in der Stierkampfarena 
bedrohlich ihre Hörner senkt. Olé, Olaf! Und die FDP 
sitzt unterm Lindner-Baum am Brunnen vor dem Tore 
und meditiert. Nur die Grünen lächeln uns in Gestalt 
von Annalena Baerbock zukunftsfroh und rosenbackig 
entgegen. Diese Phase ihrer Kandidatur, die Monate bis 
zum 26. September, wird die beste gewesen sein, ein 
unvergesslicher Sommer in wieder geöffneten Biergärten. 
Falls Frau Baerbock wirklich Kanzlerin werden sollte (per 
heute wäre das so!), wird sie weniger lächeln, das steht 
fest. Sind wir dabei, den Baerbock zum Gärtner zu machen? 
Na, über die AfD schreibe ich lieber nicht, es soll ja eine 
lustige Kolumne werden. Und in meinem Hochbeet ist eine 
der kleinen Salatpflanzen von heut auf gleich kollabiert, 
hat schlappgemacht und war nicht wieder aufzurichten. 
Während alles übrige im Nieselregen prächtig gedeiht. 
Eine Art Gartenopfer. Ich habe die Wurzeln untersucht und 
den kundigen Nachbarn befragt, vergebens. Es gab Zeiten 
(bis in die 70er-Jahre!), da war der 1. Mai auch in Hausen 
ein Arbeiterkampftag, mit Umzug, Hebelmusik und roten 
Fahnen. Heute kämpfen wir nur noch um die Wurzeln von 
Salatsetzlingen. Ein trauriger Rest von Radikalität. Das Wort 
„radikal“ kommt vom lateinischen radix, das heißt Wurzel. 
Jetzt haben wir den Salat. Und das am Tag der Arbeit. Fehlt 
nur noch das passende Dressing.

Nix für ungut!
Ihr Wernfried Hübschmann

IKS: Start der Weiterbildung Sozialfachwirt  am 11. uni 2021
Unterstützung für alle die im Sozial- und Gesundheitswesen führen oder organisieren

Der gewachsene Anspruch an Führungskräfte in sozialen Einrichtungen fordert umfangreicheres Knowhow. Die Weiterbil-
dung Sozialfachwirt*in im IKS Institut für Bildung und Management ist ein seit nunmehr über 20 Jahren bewährtes und mit 
16 Wochenenden (Freitagnachmittag und Samstag ganztägig) zeitlich überschaubares Angebot dazu. Zielgruppe sind im 
Gesundheits- oder Sozialwesen Tätige u.a. pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulbetreuung, Pflegekräfte oder Arzt-
helferinnen. Start der Weiterbildung ist Freitag, der 11.6.2021. Sollte ein Zusammenkommen vor Ort noch nicht möglich 
sein, startet die Weiterbildung zunächst online. Auch die Nutzung dieser Medien für Teams und andere Kontakte gehört 
aktuell zu den zu erwerbenden und notwendigen Kompetenzen einer Leitungskraft.

Weitere Informationen und umfangreiches Infomaterial: IKS Institut für Bildung und Management, Zell i. W., 
Constanze-Weber-Gasse 1. Tel. 07625/918837-0, www.iks-zell.de, info@iks-zell.de.

Regionalgruppe Waldshut – Lörrach – Müllheim 
Online – Seminar„Rückenwind“ – ein Seminar für 
Eltern und Großeltern und andere Bezugsperso-
nen von Kindern mit Zöliakie

Wann:Freitag, 18. Juni 2021, 19.30 – 22 Uhr
Wo:Online-Seminar über Zoom
Kosten:keine – Die Firma Fria GmbH finanziert das Se-
minar
Referentin:Ute Hamacher-Reichenberger, M.A.Dipl. 
Sozialpädagogin

Im Alltag ist das Leben mit allen Facetten der Zöliakie 
und möglicherweise auch weiteren Unverträglichkeiten 
nicht einfach. Wie kann die glutenfreie Ernährung auch 
außer Haus sicher funktionieren? Was tun, wenn das 
Zöliakiekind Ausgrenzung erfährt? Welche Möglichkei-
ten gibt es, mit eigenen Unsicherheiten umzugehen? 
Viele alltagspraktische, aber auch emotionale Fragen 
begegnen uns als Bezugspersonen.Im Seminar er-
wartet Sie ein kurzer Impulsvortrag und im Anschluss 
starten wir in eine moderierte Expertenrunde. Die Re-
ferentin arbeitet als Zöliakie-Expertin für Fria. Das ist 
eine schwedische glutenfreie Bäckerei (https://friag-
lutenfree.com/de/). Selbst von Geburt an von Zöliakie 
betroffen, kennt sie die Herausforderungen der gluten-
freien Ernährung und des Umgangs mit der Autoimmu-
nerkrankung Zöliakie im Detail. 
Anmeldung formlos per Mail an glutenfrei-waldshut@
kp-dzg-online.de  Sie erhalten eine Bestätigungsmail 
mit dem Link zur Veranstaltung.                   
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss: 18.05.2021 
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